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Stellungn~hme ~um Begutachtungsentwurf des Psychologen­
gesetzes, Fassung vom 19. Mai 1989 

Sehr geehrte Herren! 

Unser \lerband beqrüßt genere 11 die gesetz 1 iche Rege 1 un9 des Berufes 
der Psychologen, da mit dieser Regelung endlich eine Gesetzeslücke 
geschlossen wird. 

2u § 4 (1) haI ten hl ir jedoch fes t, daß diese Best immungen IrJesen tli ch 
ejlifacher - und dami t geringen-Jertig - die selbständige Tätigkei t 
ermöglichen. verglichen mit den gesetzlichen Bestimmungen fOr die 
gehobenen medizinisch-technischen Berl1fe im Krankenpflegegesetz. 
Wir schlagen daher eine Ausbildullgsdauer von zumindest zwei Jahren 
nach !-\bsolvi.erung des Studiums vor, jedoch nicht unter Anleitung 
eines selbstdndigen Psychologen. sondern an einer anerkannten Insti­
tution wie etwa Krankenhaus ?der Berattmgsstelle (in Analogie zur 
Berufsgruppe der geh. med.-techn. Dienste). 

Zu § 8 ('71 geben wir zu bedenken, daß diese Regelung der Ausnahme 
der Universitätskliniken zu kurz gehalten ist, .da auch in anderen 
KrankenhMusern und Rehabilitationseinrichtungen die lnterdisziplinarität 
und wissenschaftliche Arbeit gegeben ist. 

Zu § 9 (5): Analog zu § 4 weisen wir auch beim psychologischen Teil­
gebiet auf die zu kurze Dauer von nur einem Jahr hin. 

In der Hoffnung auf eine Berücksichtigung unserer Stellungnahme ver-
bleiben wir mit freundlichen GrUßen f~ 
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rLA.~ 
Maria-Assunta MayrhofertGrUnbUhel 
stellv. Vorsitzende des\Verbandes 
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